
 

  

gene Daten gelten insoweit neben 
dem Namen auch die Telefonnum-
mern und E-Mail Adressen der Kun-
den oder Geschäftspartner. 
 
Werden darüber hinaus sogenannte 
besondere personenbezogene Da-
ten, wie zum Beispiel Gesundheits- 
oder Kreditkartendaten, verarbeitet, 
ist in jedem Fall und ohne Rücksicht 
auf die Mitarbeiterzahl ein Daten-
schutzbeauftragter zu bestellen. 
 
Zugleich sind die Bußgelder, welche 
die Aufsichtsbehörde für Verstöße 
gegen Datenschutzbestimmungen 
und die Pflicht zur Bestellung eines 

“Einmal sehen ist besser als hundertmal hören.“ 
(Chinesisches Sprichwort) 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
 
der Datenschutz ist in den letzten 
Jahren mehr und mehr in den Fokus 
des allgemeinen öffentlichen Interes-
ses gerückt. In den einzelnen euro-
päischen Ländern, von den USA 
oder anderen außereuropäischen 
Ländern ganz zu schweigen, existie-
ren hier erhebliche qualitative Unter-
schiede. 
 
Dem hat die Europäische Union (EU) 
für Europa entgegengewirkt und eine 
Vereinheitlichung beschlossen. Mit 
der Datenschutz-Grundverordnung, 
der DS-GVO, ist für die EU eine 
gemeinsame Regelung geschaffen 
worden. Für Unternehmen und pri-
vatwirtschaftliche Institutionen gilt der 
Stichtag 25.05.2018, an dem diese 
Regelung gesetzliche Wirkung entfal-
ten wird. Ergänzend hierzu hat der 
Bundestag ein neues und an die EU-
Verordnung angepasstes Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG neu) be-
schlossen, das zum selben Tag in 
Kraft treten wird. 
 

Aber was genau bedeutet das? Wel-
che konkreten Folgen hat das neue 
Datenschutzrecht für die Praxis? 
 
Sämtliche Verantwortlichkeiten für 
die Einhaltung der neuen Daten-
schutzbestimmungen, einschließlich 
der Pflicht, einen Datenschutzbeauf-
tragten zu bestellen, liegen vollstän-
dig bei der „verantwortlichen Stelle“. 
Bei einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) ist dies der Ge-
schäftsführer, bei einer Aktiengesell-
schaft (AG) ist dies der vertretungs-
berechtigte Vorstand. 
 
Nach der derzeitigen Beurteilung der 
neuen Regelungen durch die Auf-
sichtsbehörden, welche auch die 
Kontrollen in den Unternehmen 
durchführen, wird es zum Beispiel für 
die Verpflichtung zur Bestellung 
eines Datenschutzbeauftragten aus-
reichend sein, dass mehr als neun 
Personen im Unternehmen die auto-
matisierte Datenverarbeitung perso-
nenbezogener Daten vornehmen, 
wobei bereits die gemeinsame Nut-
zung eines E-Mail-Adressbuchs für 
die Unternehmenskommunikation 
ausreichen soll. Als personenbezo-
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Datenschutzbeauftragten verhängen 
kann, dramatisch erhöht worden. Bis 
zu 20.000.000 € (in Worten: zwanzig 
Millionen Euro) oder 4 % des im 
Vorjahr erzielten gesamten Unter-
nehmensumsatzes können bei Ver-
stößen gegen das Unternehmen 
festgesetzt werden.  
 
Es besteht also dringender Hand-
lungsbedarf, den eigenen Daten-
schutz auf den Prüfstand zu stellen 
und auf die neuen Regelungen abzu-

stimmen. Denn eine Übergangsfrist 
wird es nach dem 25.05.2018 nicht 
geben. 
 
Die NPP LEGAL Traut Schellack & 
Partner mbB bietet im Bereich Da-
tenschutz kompetente Unterstützung 
und Beratung. Zudem bieten wir die 
Stellung eines TÜV-zertifizierten 
externen Datenschutzbeauftragten 
an, so dass sich die Bestellung eines 
betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten erübrigt. 
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bestätigte die Schätzungsbefugnis 
wegen der Kassenführungsmängel. 
 
Hinweis: Seit 1. Januar 2017 gelten 
die strengen Vorgaben für elektroni-
sche Kassensysteme ausnahmslos. 
Die bis dahin bestehende Übergangs-
regelung für nicht aufrüstbare „Altgerä-
te“ ist ausgelaufen. Überdies hat der 
Gesetzgeber generell die Anforderun-
gen an die Kassenführung nochmals 
verschärft. Es sind Übergangsfristen zu 
beachten. Um unliebsame Überra-
schungen bei Betriebsprüfungen zu 
vermeiden, sollte unverzüglich Kontakt 
zum steuerlichen Berater aufgenom-
men werden. 
 

behandelt wie das Geschenk selbst. 
Sind die Kosten für das Geschenk nicht 
abziehbar, gilt das auch für die über-
nommene Steuer. 
 
Ein Betriebsausgabenabzug kommt 
auch dann nicht in Betracht, wenn die 
Grenze von 35 € erst durch die Pau-
schalsteuer überschritten wird. 
 

lassten Aufwendungen persönlich 
tragen. Auch im Fall der Zusammen-
veranlagung ist Steuersubjekt der 
einzelne Steuerpflichtige. Im geschil-
derten Fall hatte der Ehegatte die gel-
tend gemachten Aufwendungen nicht 
selbst getragen. Die Rückzahlung des 
Darlehens wurde zwar vom Oderkonto, 
aber für Rechnung der Ehefrau geleis-
tet, da diese allein gegenüber der Bank 
aus dem Darlehensvertrag verpflichtet 
war. Zahlungen von einem gemeinsa-
men Konto der Ehegatten gelten je-
weils für Rechnung desjenigen geleis-
tet, der den Betrag schuldet, so das 
Gericht. 
 

Kassenführungsmängel bei PC-Kassensystemen 
Ist die Kassenführung nicht ordnungs-
gemäß, hat dies den Verlust der Ord-
nungsmäßigkeit der gesamten Buch-
führung zur Folge. Das Ergebnis der 
Buchführung (Umsatz, Gewinn) hat 
dann keine Beweiskraft. Das Finanzamt 
hat die Besteuerungsgrundlagen zu 
schätzen. 
 
Die Vorschriften zur ordnungsgemäßen 
Kassenführung stellen für alle Unter-
nehmer eine enorme Herausforderung 
dar. Bei der Nutzung programmierbarer 
elektronischer Kassensysteme stellt 
z. B. das Fehlen der Programmierpro-
tokolle einen gewichtigen formellen 
Kassenführungsmangel dar, der jeden-
falls bei bargeldintensiven Betrieben 
zur Hinzuschätzung berechtigt. Zu den 

aufzuhebenden Protokollen gehören 
insbesondere diejenigen Unterlagen, 
die nachträgliche Änderungen doku-
mentieren. 
 
In einem vom Finanzgericht Münster 
entschiedenen Fall erfasste ein Friseur 
seine Bareinnahmen über eine PC-
gestützte Kassensoftware. Diese Soft-
ware verfügte noch über weitere Funk-
tionen, wie eine Kundenkartei und 
Terminverwaltung. Protokolle über die 
Einrichtung sowie die Programmierung 
des Kassensystems lagen nicht vor. 
 
Das Gericht entschied, dass die für 
elektronische Registrierkassen gelten-
den Grundsätze ebenso auf PC-
Kassensysteme anzuwenden sind und 

Pauschale Einkommensteuer für Geschenke an Geschäftsfreunde 
ist nicht abziehbar 
Geschenke an inländische Geschäfts-
freunde unterliegen beim Empfänger 
der Einkommensteuer. Damit das Ge-
schenk seinen Zweck erfüllt, kann der 
Schenkende die Steuer dafür pauschal 
übernehmen und den Beschenkten 
dadurch von seiner Steuerpflicht frei-
stellen. Übersteigt der Wert des Ge-
schenks 35,00 €, darf der Schenkende 
seine Aufwendungen nicht als Be-
triebsausgabe abziehen. Der Bundesfi-
nanzhof hat nun entschieden, dass in 

den Betrag von 35,00 € auch die pau-
schale Steuer einzubeziehen ist. 
 
Ein Konzertveranstalter hatte Freikar-
ten an seine Geschäftspartner verteilt. 
Soweit ihnen dadurch steuerpflichtige 
Einnahmen zugeflossen sind, über-
nahm er pauschal die Einkommensteu-
er von 30 % und führte sie an das 
Finanzamt ab. Diese Steuer hat der 
Bundesfinanzhof als ein weiteres Ge-
schenk beurteilt. Sie wird steuerlich so 

Abschreibungsrecht des Nichteigentümer-Ehegatten bei 
betrieblicher Nutzung des Ehegattengrundstücks 
Die steuerliche Berücksichtigung der 
Absetzung für Abnutzung (AfA) eines 
vom Nichteigentümer-Ehegatten be-
trieblich genutzten Gebäudeteils setzt 
voraus, dass dieser auch die Anschaf-
fungskosten getragen hat. 
 
Ein Ehepaar erwarb gemeinsam ein 
Haus, das in Wohnungseigentum auf-
geteilt wurde. Das Erdgeschoss wurde 
der Ehefrau zugeordnet und an den 
Ehemann vermietet. In diesen Räumen 
betrieb der Ehemann eine Praxis. Zur 
Finanzierung hatte die Ehefrau Darle-
hen aufgenommen, für die sich der 
Ehemann verbürgte und mit dem das 
gesamte Grundstück belastet wurde. 
Zins- und Tilgungsleistungen für dieses 

Darlehen wurden von einem gemein-
samen Konto der Eheleute erbracht. 
Das Finanzamt erkannte das Mietver-
hältnis nicht an. Der Ehemann machte 
deshalb die Schuldzinsen für das Dar-
lehen, die Gebäudeabschreibung und 
andere laufende Aufwendungen, soweit 
sie auf die betrieblich genutzten Räume 
entfielen, als Betriebsausgaben gel-
tend. Auch das lehnte das Finanzamt 
ab. 
 
Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass 
weder AfA noch Schuldzinsen gewinn-
mindernd zu berücksichtigen sind. Dem 
Grundsatz der persönlichen Leistungs-
fähigkeit folgend, muss ein Steuer-
pflichtiger die durch den Betrieb veran-



 

 
SEITE 4 

insoweit eine Einkünfteerzielungsab-
sicht im Zeitpunkt der Vornahme der 
Aufwendungen bestand, nicht erbracht 
werden konnte. Der insoweit vorläufig 
ergangene Einkommensteuerbescheid 
des Vorjahrs war entsprechend zu 
ändern. 
 

und einen Schlafbereich verfügt und 
individuell nutzbar (abschließbar) ist. 
 
Nach einem Urteil des Hessischen 
Finanzgerichtes können Pflege- und 
Betreuungskosten grundsätzlich wahl-
weise von der die Kosten tragenden als 
auch von der gepflegten Person gel-
tend gemacht werden. Entstehen sie 
allerdings im Zusammenhang mit der 
Unterbringung in einem Pflege- oder 
Seniorenheim, können die Aufwendun-
gen nach Auffassung des Gerichtes nur 
von der pflegebedürftigen Person in 
Abzug gebracht werden. Doch fehlt es 
im vorliegenden Fall an einem Haushalt 
im o.g. Sinne. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 

preis, den Anschaffungskosten für die 
Einlage, dem Buchwert des Darlehens 
und den Veräußerungskosten. Die 
Ermittlung des Aufgabegewinns oder 
-verlustes hat auf der Ebene des Aus-
geschiedenen zu erfolgen. 
 
Für den Neugesellschafter erfährt sein 
vom Ausgeschiedenen übernommenes 
und der Gesellschaft überlassenes 
Darlehen in der Gesellschaftsbilanz 
keine Änderung. In seiner Sonderbilanz 
ist es mit den Anschaffungskosten zu 
bilanzieren. Liegen sie unter dem No-
minalwert, ist der Bilanzansatz auf die 
niedrigeren Anschaffungskosten be-
grenzt. 

 
 

Aufteilung vorab entstandener Werbungskosten bei verbilligter Vermietung 

Wird eine Wohnung verbilligt überlas-
sen, sind unter bestimmten Vorausset-
zungen die Werbungskosten nur be-
schränkt abzugsfähig. Das gilt auch für 
die vor Bezug entstandenen Wer-
bungskosten. 
 
Ein Angestellter hatte eine von seiner 
Mutter geerbte Eigentumswohnung 

renoviert und im nachfolgenden Jahr 
verbilligt an seinen Sohn vermietet. Da 
die Miete weniger als 66 % der ortsüb-
lichen Marktmiete betrug, wurden die 
abzugsfähigen Werbungskosten ent-
sprechend gekürzt. Diese anteilige 
Kürzung war auch für die im Jahr vor 
Bezug entstandenen Werbungskosten 
vorzunehmen, da ein Nachweis, dass 

Die in einem Haushalt entstehenden 
Aufwendungen für die Beschäftigung 
von Arbeitnehmern (z. B. einer Haus-
haltshilfe) sowie für die Inanspruch-
nahme von Dienst- und Handwerker-
leistungen sind in bestimmtem Umfang 
bei der Einkommensteuer abzugsfähig: 
 
a) Für die Beschäftigung von Aushilfs-

kräften auf geringfügiger Basis, 
d. h. bis zu einem monatlichen Ar-
beitsentgelt von 450,00 €, verringert 
sich die Einkommensteuer um 20 % 
der Aufwendungen, höchstens 
510,00 € jährlich. 

 
b) Für nicht geringfügige haushaltsna-

he Beschäftigungsverhältnisse, die 
Inanspruchnahme von haushalts-
nahen Dienstleistungen (z. B. die 
Beauftragung eines selbstständigen 

Fensterputzers) oder Pflege- und 
Betreuungsleistungen, verringert 
sich die Einkommensteuer um 20 % 
der Aufwendungen, höchstens 
4.000,00 € jährlich. 

 
c) Bei der Inanspruchnahme hand-

werklicher Dienstleistungen für Re-
novierungs-, Erhaltungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen verrin-
gert sich die Einkommensteuer um 
20 % der Aufwendungen, höch-
stens 1.200,00 € jährlich. 

 
Zu den unter b) fallenden Aufwendun-
gen gehören auch Pflege- und Betreu-
ungsleistungen in einem Seniorenheim, 
soweit der Bewohner dort einen eige-
nen Haushalt führt. Dieser wird aner-
kannt, wenn die Wohnung über ein 
eigenes Bad, eine Küche, einen Wohn- 

Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für die Unterbringung von 
Angehörigen in einem Pflegeheim 

Darlehensforderungen des Gesell-
schafters einer Personengesellschaft 
gegenüber der Gesellschaft gehören in 
der Gesellschaftsbilanz zwar nicht zum 
Eigenkapital, aber zum Sonderbe-
triebsvermögen des Gesellschafters. 
Sie sind handelsrechtlich in der Regel 
als Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
gegenüber dem Gesellschafter zu 
bilanzieren. Steuerrechtlich sind sie im 
Normalfall als Eigenkapital zu behan-
deln. Um das zu erreichen, ist für den 
Gesellschafter eine Sonderbilanz auf-
zustellen. Darin ist seine Forderung 
gegenüber der Gesellschaft als Einlage 
auszuweisen. Für die Ermittlung des 
Mitunternehmeranteils sind die Posten 
des Gesellschafters aus der Gesell-
schafts- und Sonderbilanz zur Gesamt-

bilanz zusammenzufassen. Dadurch ist 
die Forderung aus der Sonderbilanz mit 
der korrespondierenden Verbindlichkeit 
in der Gesellschaftsbilanz zu saldieren. 
Diese steuerrechtliche Sichtweise gilt 
so lange, wie die Gesellschafterstellung 
besteht. 
 
Im Augenblick des Ausscheidens aus 
der Gesellschaft ist eine noch nicht 
ausgeglichene Forderung des bisheri-
gen Gesellschafters als Verbindlichkeit 
der Gesellschaft (Fremdkapital) zu 
behandeln. Veräußert er seinen Mitun-
ternehmeranteil, bestehend aus dem 
Gesellschaftsanteil und der Darlehns-
forderung an einen Dritten, ergibt sich 
sein Veräußerungsgewinn oder -verlust 
aus dem Saldo von erzieltem Kauf-

Bilanzierung von Gesellschafterdarlehen bei Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils 
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Hinweis: Wenn der Zwischenvermieter 
ein Einzelunternehmer oder eine Per-
sonengesellschaft ist, kann wegen der 
Gewerbesteuerbelastung die Einkom-
mensteuer ermäßigt werden. 

des Grundstücks stellt vielmehr eine 
gewinnrealisierende Entnahme dar, die 
zur Aufdeckung der stillen Reserven 
führt. 
 
Hinweis: Bei der unentgeltlichen Über-
tragung eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs kann sich der Übertra-
gende den Nießbrauch am Betrieb 
vorbehalten, ohne dass dies zur Aufde-
ckung der stillen Reserven führt. 

Gegenstand der neuen Vorlage an das 
BVerfG ist die Regelung in § 8c Satz 2 
KStG a.F., wonach der Verlustvortrag 
einer Kapitalgesellschaft sogar voll-
ständig wegfällt, wenn innerhalb von 
fünf Jahren mehr als 50 % der Anteile 
übertragen werden. Damit wird eine 
weitere Variante der höchst umstritte-
nen Verlustbeschränkung auf den 
verfassungsrechtlichen Prüfstand ge-
stellt. 
 

Mietaufwendungen eines gewerblichen Zwischenvermieters 
unterliegen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung 
 
Die Höhe der Gewerbesteuer richtet 
sich nach dem Gewerbeertrag, der sich 
aus dem Gewinn unter Berücksichti-
gung bestimmter Hinzu- und Abrech-
nungen ergibt. Hinzuzurechnen sind im 
bestimmten Umfang die als Betriebs-
ausgaben geltend gemachten Mietauf-
wendungen für Grundstücke. Bei ge-
werblicher Zwischenvermietung kann 
dies zu erheblicher Gewerbesteuer 
führen. Ist der Zwischenvermieter eine 

Kapitalgesellschaft, beträgt die Gewer-
besteuer bspw. bei 500 % Gewerbe-
steuerhebesatz 17,5 % des Gewer-
beertrages. 
 
Der Bundesfinanzhof hält die gewerbe-
steuerliche Hinzurechnung in Zwi-
schenvermietungsfällen für verfas-
sungsgemäß, weil es dem Objektsteu-
erprinzip der Gewerbesteuer entspricht. 
 

Ein Gewerbetreibender kann seinen 
Betrieb, z. B. im Rahmen der vorweg-
genommenen Erbfolge, an seinen 
Nachfolger übergeben, ohne dass stille 
Reserven aufgedeckt werden müssen. 
Voraussetzungen sind, dass die Über-
tragung unentgeltlich erfolgt und der 
Gewerbetreibende seine bisherige 
gewerbliche Tätigkeit einstellt. 
 
In einem Fall, in dem sich der Gewer-
betreibende nach der Übertragung an 
der einzigen wesentlichen Betriebs-

grundlage einen Nießbrauch vorbehal-
ten hatte und diese weiterhin gewerb-
lich nutzte, hat der Bundesfinanzhof 
eine steuerneutrale Übertragung ver-
neint. 
 
Eine Mutter (Gewerbetreibende) hatte 
ihr Grundstück, auf dem sich eine von 
ihr verpachtete Gaststätte befand, 
unentgeltlich auf ihren Sohn übertra-
gen. Gleichzeitig behielt sie sich den 
Nießbrauch vor und verpachtete wei-
terhin die Gaststätte. Die Übertragung 

Vorbehaltsnießbrauch verhindert steuerneutrale unentgeltliche 
Übertragung eines Gewerbebetriebs 

Neue Vorlage zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften 
Das FG Hamburg hat dem VBerfG die 
Frage vorgelegt, ob § 8c Satz 2 KStG 
in der Fassung des Unternehmensteu-
erreformgesetzes 2008 (jetzt § 8c 
Abs. 1 Satz 2 KStG) verfassungswidrig 
ist. Hiervon ist der vorlegende Senat 
überzeugt (FG Hamburg, Beschluss 
vom 29.08.2017 - 2 K 245/17). 
 
Das BVerfG hatte bereits mit Beschluss 
vom 29.03.2017 auf eine frühere Vorla-
ge des Finanzgerichts Hamburg ent-
schieden, dass der Verlustabzug bei 
Kapitalgesellschaften nach § 8c Satz 1 

KStG a.F. gegen das Grundgesetz 
verstößt. Die Regelungen in § 8c 
Satz 1 KStG a.F., wonach der Verlust-
vortrag einer Kapitalgesellschaft antei-
lig wegfällt, wenn innerhalb von fünf 
Jahren mehr als 25 % und bis zu 50 % 
der Anteile übertragen werden (schäd-
licher Beteiligungserwerb), ist mit dem 
allgemeinen Gleichheitsgrundsatz 
unvereinbar. Das BVerfG hat dem 
Gesetzgeber aufgegeben, den Verfas-
sungsverstoß bis zum 31.12.2018 
rückwirkend für die Zeit ab 01.01.2008 
bis 31.12.2015 zu beseitigen. 
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Vertragsabschlusses abzustellen. 
Ändern sich allerdings in erheblichem 
Umfang die Beziehungen zwischen den 
Vertragsparteien, ist ausnahmsweise 
auf die tatsächlichen Verhältnisse zum 
Zeitpunkt der Leistungsgewährung 
abzustellen. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 
 

Informationen etwa über Beteiligungen 
an Unternehmen und Vereinigungen 
sowie zu anderen firmenähnlichen 
Konstruktionen enthalten. Abrufen 
können diese Informationen vor allem 
Strafverfolgungs- oder Steuerbehörden 
sowie die nach dem Gesetz Verpflichte-
ten. 
 
Damit die neuen gesetzlichen Vorga-
ben eingehalten werden, wird der Buß-
geldrahmen nach § 56 GwG bei geld-
wäscherechtlichen Verstößen deutlich 
angehoben. Bislang konnte ein Buß-
geld von maximal 100.000 Euro ver-
hängt werden. Künftig kann es das 
Zweifache des durch den Verstoß 
erlangten wirtschaftlichen Vorteils oder 
maximal eine Million Euro betragen. 
 

beginnt. Das gilt auch bei einer Ent-
nahme aus dem Konsignationslager, 
wenn die Ware im Rahmen der Ver-
sendung an den bereits feststehenden 
Kunden dort nur für eine kurze Zeit 
zwischengelagert wird. 
 
Gehen der Lieferant und der Kunde, 
wie im geschilderten Fall, fälschlicher-
weise davon aus, dass es sich um 
keine im Inland steuerpflichtige Liefe-
rung, sondern um eine steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferung han-
delt, ist der vereinbarte Rechnungsbe-
trag in ein Nettoentgelt und darauf 
entfallende Umsatzsteuer aufzuteilen. 
 

Zahlungen aufgrund eines Beratervertrags mit GmbH-Gesellschafter 
Schließt eine GmbH mit ihrem Gesell-
schafter einen Beratervertrag (z.B. über 
die Einrichtung eines EDV-Systems), 
sind Zahlungen der GmbH nur dann als 
Betriebsausgaben anzuerkennen, wenn 
der Vertrag dem sog. Fremdvergleich 
standhält. Das heißt, der GmbH- 
Geschäftsführer hätte einen vergleich-
baren Vertrag auch mit einem fremden 
Dritten abgeschlossen. Ein Vertrag, in 
dem weder vereinbart wurde, wie der 
vertraglich zu erbringende Erfolg zu 

erfüllen ist noch bis wann der Erfolg 
eingetreten sein soll, hält diesem 
Fremdvergleich nicht stand. Ein solcher 
Vertrag ist steuerlich nicht anzuerken-
nen. Die Zahlungen stellen verdeckte 
Gewinnausschüttungen dar, die das 
steuerpflichtige Einkommen der GmbH 
nicht mindern. 
 
Grundsätzlich ist für die Frage, ob ein 
Vertrag dem Fremdvergleich standhält, 
auf die Verhältnisse zum Zeitpunkt des 

DStV: Neues Geldwäschegesetz bringt verschärfte Anforderungen 
Am 26.06.2017 ist das Gesetz zur 
Umsetzung der Vierten EU-
Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. 
Das Gesetz bringt Neuerungen auch 
für WP/vBP als Verpflichtete nach § 2 
Abs. 1 Nr. 12 GwG  Das Geldwäsche-
gesetz (GwG) setzt die Änderungen der 
Vierten EU-Geldwäsche-Richtlinie in 
der Geldwäsche- und Terrorismusbe-
kämpfung in nationales Recht um. 
Hierzu führt der DStV (Deutscher Steu-
erberaterverband e.V.) weiter aus: Zu 
den geldwäscherechtlich Verpflichteten 
gehören nach § 2 GwG u.a. auch Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer. Das 
bisherige Prinzip der Identifizierung des 
Vertragspartners wird auch künftig im 
Vordergrund stehen, jedoch stärker am 
Geldwäscherisiko orientiert sein als 
bisher. Bargeldgeschäfte werden nach 
wie vor besonders sorgfältig zu behan-

deln sein, wenn sie einen bestimmten 
Schwellenwert überschreiten. Diese 
Schwelle wurde von bisher 15.000 Euro 
auf nunmehr 10.000 Euro gesenkt. 
 
Neu ist, dass künftig eine Zentralstelle 
für Finanztransaktionsuntersuchungen 
bei der Generalzolldirektion eingerichtet 
wird (§ 27 ff. GwG). Ihr sind nach Maß-
gabe des § 43 GwG alle relevanten 
Sachverhalte zu melden. Die Zentral-
stelle soll geldwäscherechtliche Mel-
dungen analysieren und bei einem 
Verdacht auf Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung an die zuständigen 
Stellen weiterleiten. 
 
Schließlich sollen nach § 18 GwG alle 
wirtschaftlich Berechtigten künftig in 
einem zentralen elektronischen Trans-
parenzregister erfasst werden. Es soll 

Ort der Lieferung in ein Konsignationslager - Aufteilung einer 
Gegenleistung in Entgelt und Umsatzsteuer 
Ein in den Niederlanden ansässiger 
Lieferant unterhielt auf dem Gelände 
eines in Deutschland ansässigen Kun-
den ein Warenlager (Konsignationsla-
ger). Der Kunde war nach Vorankündi-
gung berechtigt, Waren aus diesem 
Lager zu entnehmen und an seine 
Abnehmer zu veräußern. Er hatte den 
jeweils zum Entnahmezeitpunkt festge-
legten Kaufpreis an den Lieferanten zu 
zahlen. Länger als drei Wochen in dem 
Konsignationslager befindliche Ware 
konnte vom Kunden vollständig oder 
teilweise an den Lieferanten in die 
Niederlande zurückgeschickt werden. 
 
Umsatzsteuerlich richtet sich die Be-
stimmung des Leistungsorts für Liefe-

rungen aus einem Konsignationslager 
nach den allgemeinen Grundsätzen. Es 
gibt für diesen Fall keine Sonderrege-
lung. Danach befindet sich der Ort der 
Lieferung im Inland, weil der Kunde die 
Ware aus dem im Inland befindlichen 
Konsignationslager entnehmen darf. 
Die Ware wird anlässlich der Übergabe 
an ihn nicht (mehr) befördert oder 
versendet. Mit der Warenentnahme 
geht auch die Verfügungsmacht auf 
den Kunden über. 
 
Würde die Ware vom Lieferanten direkt 
an einen bereits konkret feststehenden 
Kunden versendet oder befördert wer-
den, wäre der Ort der Lieferung dort, 
wo die Beförderung oder Versendung 
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wurden im DRS 20 zwei zusätzliche, 
konkretisierende Abschnitte eingefügt. 
Auf der Internetseite des DRSC steht 
eine detaillierte Darstellung der gegen-
über dem Entwurf vorgenommenen 
Änderungen zur Verfügung. 
 

Giroverbandes geprüft werden, auch 
ohne gesonderte Aufforderung durch 
die BaFin. 
 
Ergänzend möchte die BaFin regeln, 
dass die Berichtszeiträume der Prüfung 
auf Einhaltung der geldwäscherechtli-
chen Vorschriften und des Jahresab-
schlusses nicht mehr als sechs Monate 
auseinanderfallen dürfen. Die neuen 
Vorschriften sollen erstmals auf Be-
richtszeiträume anzuwenden sein, die 
am 26.06.2017 und danach enden. 
 
Mit kurzer Stellungnahme vom 
04.09.2017 gegenüber der BaFin kriti-
siert die WPK die vorgesehenen um-
fassenden Berichtspflichten im Rahmen 
des Prüfungsberichts und regt eine 
risikoorientierte Ausgestaltung des § 27 
Abs. 1 Satz 1 PrüfbV-E an. 
 

sam sei und dass zwischen der Hoch-
schule und ihm deshalb ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis bestehe. 
 
Das Bundesarbeitsgericht gab ihm 
Recht und verwies darauf, dass das 
von der Hochschulverwaltung gegen-
gezeichnete Vertragsexemplar, wel-
ches die Befristungsabrede enthielt, 
dem Kläger vor Vertragsbeginn, das 
heißt hier vor Aufnahme seiner Tätig-
keit, hätte zugehen müssen, um die 
Schriftform zu wahren. 

WPK: DRÄS 8 zur Änderung des DRS 20 Konzernlagebericht verabschiedet 

Am 22.09.2017 verabschiedete das 
Deutsche Rechnungslegungs Stan-
dards Committee e.V. (DRSC) den 
Deutschen Rechnungslegungs-
Änderungsstandard Nr. 8 (DRÄS 8). 
Die Änderungen betreffen im Wesentli-
chen DRS 20 „Konzernlagebericht“ und 
ergeben sich aus dem im April 2017 in 
Kraft getretenen Gesetz zur Stärkung 
der nichtfinanziellen Berichterstattung 

der Unternehmen in ihren Lage- und 
Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz). 
 
Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz 
führt neue Berichtspflichten ein, die 
einerseits die Angaben zum Diversi-
tätskonzept für die Leitungsorgane und 
andererseits die nichtfinanzielle Erklä-
rung zum Gegenstand haben. Hierfür 

BaFin: Verordnung zur Änderung der Prüfungsberichtsverordnung 
Eine neue Änderungsverordnung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstlei-
stungsaufsicht (BaFin) soll die Prü-
fungsberichtsverordnung (PrüfbV) an 
die infolge des Gesetzes zur Umset-
zung der Vierten EU-
Geldwäscherichtlinie überarbeiteten 
geldwäscherechtlichen Pflichten und an 
die europäischen Vorgaben der EU-
Geldtransferverordnung anpassen. 
 
Die Anpassung an geldwäscherechtli-
che Vorgaben soll im Wesentlichen 
durch eine Neufassung des § 27 
PrüfbV und der Anlage 5 PrüfbV umge-
setzt werden. Neu ist hier insbesonde-
re, dass Prüfer nach § 27 Abs. 3 Satz 2 
PrüfbV-E künftig Angaben zu bestimm-
ten Risikofaktoren zu machen haben 
sollen, die zur Nachvollziehbarkeit und 
Einschätzung der Risikosituation des 
geprüften Instituts erforderlich sind. 
Diese Angaben sollen sich beziehen 
auf 
 

· die vom Institut angebotenen Hochri-
sikoprodukte 

· den Anteil von Gering- und Hochrisi-
kokunden und auf die Anzahl von po-
litisch exponierten Personen (Ver-
tragspartner, wirtschaftlich Berechtig-
te) 

· die Anzahl aller bestehenden Zweig-
stellen und Zweigniederlassungen 
und sonstigen nachgeordneten Insti-
tuten des geprüften Instituts im In- 
und Ausland sowie in Hochrisikostaa-
ten und auf 

· die Anzahl der für das geprüfte Insti-
tut im In- und Ausland tätigen Vermitt-
ler und Agenten. 

 
Klargestellt werden soll auch, dass die 
Anlage 5 PrüfbV-E ungeachtet des § 26 
Abs. 1 Satz 4 Kreditwesengesetz 
(KWG) stets bei der BaFin einzureichen 
ist, also im Fall von Kreditinstituten, die 
einem genossenschaftlichen Prüfungs-
verband angehören oder die durch die 
Prüfungsstelle eines Sparkassen- und 

Strenge Anforderungen an die Schriftform bei Befristung von 
Arbeitsverträgen 
Die gesetzlich vorgeschriebene Schrift-
form für die Befristung von Arbeitsver-
trägen dient dem Zweck, dem Arbeit-
nehmer die Bedeutung der Befristung 
deutlich vor Augen zu führen. Deshalb 
stellt die Rechtsprechung an die Einhal-
tung dieser Form besonders hohe 
Ansprüche. So auch in einem vom 
Bundesarbeitsgericht entschiedenen 
Fall, in dem eine Universitätsverwal-
tung einem zukünftigen Mitarbeiter zwei 
zunächst nicht unterschriebene Exemp-
lare eines befristeten Arbeitsvertrags 

aushändigte. Der Mitarbeiter unter-
schrieb beide Formulare und reichte sie 
in der Erwartung an die Universitäts-
verwaltung zurück, von dieser vor 
Vertragsbeginn ein gegengezeichnetes 
Exemplar zurück zu erhalten. Als dies 
nicht geschah, trat der Mitarbeiter 
seinen Dienst dennoch an. Die auch 
von der Universität unterzeichnete 
Vertragsurkunde ging ihm erst nach 
Aufnahme der Tätigkeit zu. Später 
berief er sich darauf, dass die in dem 
Vertrag enthaltene Befristung unwirk-
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wenn der Arbeitgeber das Tragen einer 
bestimmten Kleidung vorschreibt, die 
im Betrieb an- und abgelegt werden 
muss. Der für derartige Tätigkeiten 
erforderliche Zeitaufwand dürfe vom 
Gericht geschätzt werden. Die arbeits-
vertragliche Regelung, nach der Wege-
zeiten zu bzw. von den Stempeluhren 
„leistungsentgeltfrei“ seien, schließe 
diesen Anspruch nicht aus. Leistungs-
entgelte seien nur solche Vergütungen, 
bei denen die Leistung des Arbeitneh-
mers gemessen und mit einer Bezugs-
leistung verglichen werde. 

dann, wenn der Spurwechsel im sog. 
Reißverschlussverfahren erfolgt. In 
einem solchen Fall tritt die Betriebsge-
fahr des auf der Zielspur befindlichen 
Fahrzeugs hinter das Verschulden des 
Spurwechslers zurück, der Spurwechs-
ler haftet vollumfänglich. 
 

die Kosten für die Wartung der Rauch-
melder. Zwar ist es grundsätzlich mög-
lich, neu entstehende Betriebskosten 
auf den Mieter umzulegen. Auch sind 
die Kosten von Wartungsarbeiten 
grundsätzlich als Betriebskosten anzu-
sehen und wären damit umlagefähig. 
Jedoch sind nach der nord-
rhein-westfälischen Bauordnung die 
Mieter für die Sicherstellung der Be-
triebsbereitschaft der Rauchmelder 
verantwortlich. Deshalb obliegt auch 
ihnen die Wartung der Rauchmelder. 
Ohne eine vertragliche Übertragung der 
Wartungspflicht auf den Vermieter kann 
dieser etwaige Wartungskosten nicht 
geltend machen, auch wenn er diese 
trägt. 

 
 
 

NPP kompakt gibt die gesetz-
lichen Neuregelungen, Recht-
sprechung und Finanzverwal-
tungsanweisungen nur auszugs-
weise wieder. Für etwaige Infor-
mationsfehler übernehmen wir 
keine Haftung. Die Inhalte der 
einzelnen Beiträge sind nicht zu 
dem Zweck erstellt, abschließen-
de Informationen über bestimmte 
Themen bereitzustellen oder eine 
Beratung im Einzelfall ganz oder 
teilweise zu ersetzen. Hierfür 
steht Ihnen NPP Niethammer, 
Posewang & Partner GmbH auf 
Wunsch gerne zur Verfügung. 
 
Redaktionelle Auswahl  
und Kontakt: 
 
NPP Niethammer,  
Posewang & Partner GmbH  
Johannes-Brahms-Platz 1 
20355 Hamburg 
Tel.: 040 33 44 6 500 
E-Mail: off ice@npp.de 
Internet: www.npp.de  
  
Redaktionsstand: 18.Okt. 2017 
 

Vorgeschriebene Umkleidezeiten sind vergütungspflichtige Arbeitszeit 
Ein in der Lebensmittelproduktion täti-
ger Arbeitnehmer, der einen festen 
Stundenlohn erhielt, war arbeitsvertrag-
lich verpflichtet, den Dienst täglich mit 
sauberer und vollständiger Dienstklei-
dung anzutreten. Diese wurde ihm vom 
Arbeitgeber gestellt. Sie war in einem 
Umkleideraum an- und abzulegen, der 
sich zwar auf dem Werksgelände, aber 
in einiger Entfernung vom Arbeitsplatz 
des Arbeitnehmers befand. Der Ar-
beitsvertrag bezeichnete Wegezeiten 
zu bzw. von den Stempeluhren als 
„leistungsentgeltfrei“. 

Der Arbeitnehmer begehrte eine Vergü-
tung von 6.200,00 € für an 
700 Arbeitstagen angefallene Umklei-
de- und innerbetriebliche Wegezeiten. 
Er trug vor, für derartige Tätigkeiten 
täglich 36 Minuten zu benötigen. Das 
Arbeitsgericht bejahte einen täglichen 
Zeitaufwand von 27 Minuten und 
sprach dem Arbeitnehmer hierfür 
4.600,00 € zu. 
 
Das Bundesarbeitsgericht bestätigte, 
dass das Umkleiden Teil der dem Ar-
beitnehmer zu vergütenden Arbeit ist, 

Haftung für Unfall bei einem Spurwechsel 
im Reißverschlussverfahren 

Nach der Straßenverkehrs-Ordnung 
darf ein Fahrstreifen nur gewechselt 
werden, wenn eine Gefährdung ande-
rer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen 
ist. Kommt es bei einem Fahrstreifen-
wechsel zu einer Kollision zweier Fahr-
zeuge, so ist, vorbehaltlich des Bewei-
ses des Gegenteils, grundsätzlich 
davon auszugehen, dass der Fahrer 
des die Spur wechselnden Fahrzeugs 
seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. 
 
Nach einer Entscheidung des Oberlan-
desgerichts München gilt das auch 

Miet- und Leasingkosten für Rauchwarnmelder sind nicht 
als Betriebskosten auf Wohnungsmieter umlegbar 
 
Die Kosten für Leasing und Anmietung 
von Rauchmeldern sind keine Betriebs-
kosten, die in die Betriebskostenrech-
nung eingestellt werden dürfen. Das 
Amtsgericht Dortmund sah in Miet- 
oder Leasingkosten sog. Kapitalersatz-
kosten und keine Betriebskosten. 
 
Ein Vermieter installierte in einer Miet-

wohnung Rauchmelder, die er nicht 
gekauft, sondern angemietet hatte. In 
der Betriebskostenabrechnung stellte 
er die Kosten für Miete und Wartung 
der Rauchmelder dem Mieter in Rech-
nung. Der Mieter weigerte sich, diese 
Kosten zu zahlen. Er ist der Meinung, 
dass die Mietkosten nicht umlagefähig 
sind, da sie die Anschaffungskosten 
ersetzen würden. 
 
Nach Auffassung des Gerichts muss 
der Mieter weder die Kosten für die 
Miete noch die Kosten der Wartung der 
Rauchmelder tragen. Die Mietkosten 
sind nicht umlagefähig, weil sie an die 
Stelle der Anschaffungskosten treten 
und den Kapitalkosten zuzuordnen 
sind. Ebenfalls nicht umzulegen sind 
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